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riF

Oer Komm/'ssar/Vi ted/'ensf der Sc/r we/zerisc/ien San/fätse/n/ie/f /m
Rahmen der A4/AR/RSO /n der Wesfsahara

Die «Hellgrünen Banquiers» der SMU

"on Oberstlt Roland Haudenschild

3. Teil

Der Kernpunkt der Feldbuch-
Haltung sind ohne Zweifel die ver-
schiedenen Kassen, welche wäh-
^nd der ganzen Einsatzdauer der
SMU geführt wurden. Deshalb ist
auch der Unterschied zwischen
temporären und ständigen Kassen
D'cht von Bedeutung, da alle Kas-

nur während eines ganzen
Ansatzes bestehen. Erlaubt ist
Uach den administrativen Weisun-
5ten (Kom D) für die SMU, die
Ehrung der folgenden Kassen:
dienst-, Depot-, Kantinen- und
^uppenkasse; die Souvenirkasse
Mrd als Unterkonto der Dienstkas-
^ geführt (vgl. Kasten Kassen),
^te Führung weiterer Kassen war
Untersagt.

Die Dienstkasse mit ihren di-
^rsen Unterkonti ist die eigentli-

«pièce de résistance» der gan-
Buchhaltung im Felde. Grund-

^tzlich ist die Dienstkasse in der
Gehrung des Einsatzlandes zu
[Uhren, deshalb wurden im Haupt-
°nto Marokkanische Dirham aus-

gewiesen.
funner Ende Monat, beim
hschluss, erfolgte die Konsolidie-

pUng der Unterkonti I bis 3, der
^nndwährungen, in Dirham. Da-

dienten die Wechselkurse
Un Marokkanischen Nationalbank
Mque al Magrib) zur Umrech-

|.
n^g; den Fourieren wurden diese

Urse bei Neufestsetzungen vom
phuf Kom D mitgeteilt.

den laufenden Kassenverkehr

periodisch festgelegte

Für

Saiten

^Uchkurse, damit grössere Kurs-

gewinne bzw. Kursverluste liessen
sich nicht ganz vermeiden, sodass

die Kassensaldi beim Monatsab-
schiuss angepasst werden mussten.
Der Dienstkassenverkehr war rege
und dementsprechend umfang-
reich die Anzahl der Einzelbelege;
50 bis 60 oder mehr Belege in der
Dienstkasse einer Klinik pro Monat
stellten den Normalfall dar. Als

Rechnungs- bzw. Einnahmebelege
fand das Form. 17.17 der Schwei-
zer Armee Verwendung, nur prak-
tikabler im Format A4. Selten eig-
neten sich lokale Lieferantenrech-

nungen als Belege, sodass die
Belegerstellung eine Arbeit des

Rechnungsführers war. Desglei-
chen die Übersetzung und Er-

klärung auf Deutsch, von Quittun-
gen, die in Arabisch geschrieben
waren. Der Fourier versuchte sich

damit als «Schriftgelehrter».

Der Depotkasse kam eine er-
hebliche Bedeutung zu; aus Si-

cherheitsgründen wurde sie von
den AdSMU zur Hinterlage von
Bargeld, Wertgegenständen, amt-
liehen Ausweisen und Reisedoku-

menten rege benützt. Die sichere

Aufbewahrung und jederzeitige
Verfügbarkeit (täglich zu einer be-

stimmten, festgelegten Zeit, in
Notfällen sofort) war geschätzt.
Eine Bargeldreserve im Tresor ist
sicherer als in einer Zeltunterkunft!

Die Kantinen- und Truppen-
kasse brauchen nur erwähnt zu

werden, sie dienten den gleichen
Zwecken wie in der Schweizer
Armee.
Praktisch jedes UNO-Kontingent
hat im Einsatz offizielle Souvenirar-
tikel aus seiner Heimat im Verkauf,

so auch die SMU. Vor allem
Schweizer Armbanduhren mit
SMU- bzw. UNO-Zifferblatt, aber
auch Feuerzeuge und Wimpel
erwiesen sich als Renner im Sorti-
ment der SMU-Andenkenartikel.
Viele UNO-Leute kauften gleich in

grösseren Mengen Schweizer Sou-
venirs ein. Alle Verkäufe der
erwähnten Artikel wurden in der

Schw,
<*nkungen zwischenzeitlich

^mieden werden konnten, Kurs-

Das Rechnungswesen in der Übersicht

Kassen

Dienstkasse

Konto

Hauptkonto

Unterkonto I

Unterkonto 2

Unterkonto 3

Unterkonto 4

Depotkasse
Kantinenkasse

Truppenkasse
Souvenirkasse

Währung

Marokkanische Dirham (DH)

Schweizer Franken (SFr)

Spanische Peseten (Ptas)

Amerikanische Dollar (US$)

Bankkonto bei Marokkanischer

Zweck

Beschaffungen in der
Westsahara und in Marokko
Soldauszahlung an AdSMU
Beschaffungen auf den
Kanarischen Inseln, v.a. in
Las Palmas

Zahlungsverkehr UNO-SMU
Wechsel von SFr Vorschüsse
der PL in DH

Bank (Marokkanische Dirham)

Aufbewahrung von Geldern und Wertsachen der AdSMU

(Unterkonto 5 der Dienstkasse)
Verkauf von Erinnerungsartikeln für Rechnung der PL in Bern

p
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Hintergrund

Souvenirkasse verbucht, die als

Unterkonto der Dienstkasse ge-
führt wurde, da die SMU im Auf-

trag der Projektleitung in Bern die-
se Waren verkaufte. Damit besass

die SMU einen PX-Shop in Mini-
format, wie er bei verschiedenen
Armeen auf der ganzen Welt
bereits seit langem bekannt ist.
Selbstverständlich wurden die Kas-

sengelder an einem sicheren Ort
aufbewahrt; jeder Rechnungsführer
(Stab und Kliniken) verfügte über
einen eigenen Tresor im KP, wel-
eher, vor allem durch die Aufbe-
Währung von Dienstgeld und De-

potbeständen, gut ausgelastet war.
Für die Aufbewahrung der Kassen-
bûcher und Belege galten diesel-
ben Vorschriften, wie sie im VR für

die Schweizer Armee zu finden
sind. Wichtigstes Vorgehen bei der

Aktenübergabe waren nicht nur
die Aufstellung eines Übergabe-

Protokolls, sondern auch die ein-

gehenden, mündlichen Erläuterun-

gen des übergebenden an den
übernehmenden Rechnungsführer,
bezüglich hängigen Geschäften und
Besonderheiten der Buchhaltung.

Charakteristikum des Zah-
lungsverkehrs war seine praktisch
vollständige Abwicklung mittels
Bargeld. Die meisten Lieferanten
wurden sofort (Kauf Zug um Zug),
allenfalls nach Rechnungsstellung
in bar bezahlt. Die lokalen Liefe-

ranten schätzten die Zahlungsmo-
ral der SMU, was sich nicht un-
wichtig im Ablauf der Geschäfts-

beziehungen erwies.

Einzig mit der UNO (HQ in Laayo-
une) wurde teilweise mit Check

abgerechnet, sowohl bei Ein- wie
Auszahlungen.
Obschon der Stab und die Kliniken
Bankkonti mit je zwei Bezugsbe-

rechtigten besassen, beschränkte
sich der Bankverkehr auf den

Change von Schweizer Franken in

Marokkanische Dirham, mit Gut-
schritt auf dem Konto sowie auf
Überweisungen von Dirham des

Stabes an die einzelnen Kliniken.
Die Geldversorgung mit Landes-

Währung (Dirham) im Einsatzge-
biet verlief ohne grosse Probleme,

einzig gewisse Stückelungen fehl-
ten von Zeit zu Zeit vorüberge-
hend.
Problematischer gestaltete sich die

Verfügbarkeit von ausländischen
Devisen, z.B. Spanischen Pesetas

oder US-Dollar; aus diesem Grun-
de mussten Geldverschiebungen
zwischen Hauptkonto und Unter-
konti der Dienstkasse vorausge-
plant werden.
Die Geldversorgung der SMU
durch die Projektleitung in Bern
besass durchaus ihre einsatzab-

hängigen Eigenheiten.
Zu Beginn des Einsatzes wurde
mit Banküberweisungen gearbei-
tet, die jedoch fast drei Wochen
dauerten, vom Auftrag in der
Schweiz (in Franken), bis zur Gut-
schrift in Laayoune (in Dirham).
Dabei figurierten grössere Beträge
auf dem Bankkonto der SMU, was
sich als Nachteil für die Gelddispo-
sition erwies. Eine wesentlich
schnellere Geldversorgung brachte
das Kuriersystem (Einzelheiten
bleiben für immer das Geheimnis
der Beteiligten!); damit war Bar-

geld aus Bern in zwei bis drei

Tagen in der Westsahara in Fran-

ken verfügbar. Ein Umtausch in die
Landeswährung (Dirham) erfolgte
nur noch nach Bedarf.

Der eigentliche Geldnachschub
aus der Schweiz wurde in der
Regel einmal pro Monat durchge-
führt. Die Stückelung der Bankno-
ten reichte von Fr. 10.- bis Fr.

100-, damit die Soldauszahlung
bewerkstelligt werden konnte.
Als den AdSMU gestattet wurde,
Leistungen der SMU (z.B. private
Telefonbenützung) auch in Franken

zu bezahlen, erwies es sich als

unerlässlich, alle drei Monate auch
einen Münznachschub aus der
Schweiz in die Westsahara zu
organisieren.

Sold

Im Anstellungsvertrag des
AdSMU festgelegtes Taggeld
(Sold) für den Einsatz im
Ausland. Einheitlicher Ansatz
(Sdt bis Oberst); SFr 30.- je
AdSMU/Tag

Dauer der Besoldung

Beginn: Abflugtag in der
Schweiz

Ende; Tag der Rückkehr (Lan-

dung) in der Schweiz
Die Reise- und Ferientage sind

besoldet.
Die Reisen müssen mit dem
öffentlichen Verkehrsmittel und

auf direktem Weg erfolgen.

Soldauszahlung

Alle 10 Tage, am 10., 20. und

letzten dès Monats, durch die

Rechnungsführer des Stabes

und der Kliniken der SMU.
Der Sold kann z.B. mit den

Kosten von privaten Telefonge-
sprächen der AdSMU im Ein-

satzland verrechnet werden.

Währung für die Soldzah-
lungen

Vom 5. September bis 30. No-

vember 1991 in Marokkani-
sehen Dirham (DH). Ab I. De-

zember 1991 bis Juni 1994,

Ende der Mission der SMU, if
Schweizer Franken (SFr).

Bezüglich Landeswährung (Lok''

Währung in Dirham) muss in En"

nerung gerufen werden, dass d#

Dirham eine nicht konvertibl

Währung ist; die Ein- und Ausfu^
ist verboten. Der Schreibende hf

als Chef Korn D nie mit Dirham d'®

Grenze von Marokko passiert.
• n fEin Umtausch von Franken in o

harn war bzw. ist jederzeit mö$

t n/9''
Der Fourier



Hintergrund

'ich, umgekehrt, von Dirham in

franken, aber nur, wenn ein ent-
sprechend alimentiertes Devisen-
'conto in Franken (ausländische
Währung) besteht.
Das Kassawesen und der Geldver-
kehr ist in einem Auslandeinsatz
ein umfangreiches Arbeitsgebiet
für die Fouriere und den Chef
KomD; sie sind wirklich die «Ban-
quiers» der SMU.
Während des Einsatzes der SMU
hatten alle ihre Angehörigen
(AdSMU) Anspruch auf Taggeld,
Welches eigentlich eine Art Sold
"ci Einsatzland für Nebenkosten ist
Wgl. Kasten Sold). Dieser Sold
Wurde zusätzlich zum Monatsge-
halt (zahlbar in der Schweiz) im
fo'de ausbezahlt.
Dabei kam, im Gegensatz zum
Sold in der Schweizer Armee, ein

einheitlicher Ansatz für alle AdS-
MU zur Anwendung. Dieser
Ansatz wird vor dem Einsatz eines
schweizerischen UNO-Kontingents
im Ausland fallweise festgelegt
und kann in seiner Höhe unter-
schiedlich sein.

Die Soldauszahlung erfolgte
durch die Rechnungsführer des
Stabes bzw. der Kliniken in Lan-

deswährung des Einsatzlandes,
d.h. für die SMU in der Westsaha-

ra in Dirham. Dies wurde vom 5.

September bis 30. November
1991 praktiziert. Im Verlauf des
Monats November 1991 äusserten
die AdSMU den Wunsch, ihren
Sold künftig in Franken zu erhal-
ten. Ausschlaggebend war der
Grund, dass die gesparten, nicht
konvertiblen Dirham von den AdS-
MU nicht in Franken, Pesetas oder

Dollar umgetauscht werden konn-
ten, was für private Reisen oder
bei der Entlassung in die Schweiz

gewünscht wurde.
Im Einvernehmen mit der Projekt-
leitung in Bern, wurde der Sold ab

I. Dezember 1991 bis zum Ende
des Einsatzes der SMU in Franken

im Einsatzland ausbezahlt. Damit
entfielen mit einem Schlag alle

Geldwechselprobleme für die
AdSMU, aber auch für die SMU.

Jeder AdSMU konnte nun Franken

in alle gewünschten anderen

Währungen (sofern vorhanden)
umtauschen. Dieses Beispiel zeigt
deutlich, wie hautnah die Geldpro-
bleme der AdSMU auch die «FHell-

grünen» beschäftigte.

Im nächsten «Der Fourier»;
4. Teil: Verpflegung in der Sahara

beim
ortsansässigen
Metzgermeister.

In der günstigen Grosspackung
speziell für die Armee.

* Flundern-Filets roh

* Filets St Pierre roh

* Soles-Filets roh

* Fischschnitten paniert
* Fischstäbchen paniert

Viehbörse Import/Export

Einkaufsstelle des Verbandes

9fr 3fr 9fr Schweizer Metzgermeister
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